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Leitsätze des Urteils

1. Nichtigkeitsklage — Natürliche oder juristische Personen — Handlungen, die sie
unmittelbar und individuell betreffen
(Artikel 88 Absatz 2 EG und 230 Absatz 4 EG)

2. Nichtigkeitsklage — Natürliche oder juristische Personen — Handlungen, die sie
unmittelbar und individuell betreffen
(Artikel 88 Absatz 2 EG)
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LEITSÄTZE — RECHTSSACHE T-117/04

1. Personen, die nicht Adressaten einer
Entscheidung sind, können nur dann
geltend machen, individuell betroffen zu
sein, wenn diese Entscheidung sie wegen
bestimmter persönlicher Eigenschaften
oder besonderer, sie aus dem Kreis aller
übrigen Personen heraushebender Um
stände berührt und sie dadurch in
ähnlicher Weise individualisiert wie
den Adressaten einer solchen Entschei
dung.

Eine Entscheidung, die nach Abschluss
des förmlichen Prüfverfahrens nach
Artikel 88 Absatz 2 EG ergangen ist,
betrifft die Unternehmen, auf die die
Beschwerde zurückgeht, die zur Einlei
tung des Verfahrens führte, und deren
Äußerungen den Verfahrensablauf weit
gehend bestimmt haben, dann individu
ell, wenn ihre Marktstellung durch die
Maßnahme, die Gegenstand der ange
fochtenen Entscheidung ist, spürbar be
einträchtigt wird.

Eine solche spürbare Beeinträchtigung
liegt nicht schon in dem bloßen Um
stand, dass die fragliche Entscheidung
geeignet war, die auf dem betreffenden
Markt bestehenden Wettbewerbsver
hältnisse zu beeinflussen, und dass das
betroffene Unternehmen in irgendeiner
Wettbewerbsbeziehung zu dem durch
die Entscheidung Begünstigten stand.

Es reicht also nicht aus, wenn sich ein
Unternehmen lediglich auf seine Eigen
schaft als Mitbewerber des durch die
fragliche Maßnahme begünstigten Un
ternehmens beruft, sondern es muss
darüber hinaus den Grad der Beein
trächtigung seiner Marktstellung darle
gen.

Es ist nicht Sache des Gemeinschafts
richters, in Bezug auf den Umfang, in
dem eine Klägerin in ihrer Marktstellung
beeinträchtigt wurde, im Rahmen der
Zulässigkeitsprüfung endgültig zum
Wettbewerbsverhältnis zwischen der
Klägerin und dem Beihilfeempfänger
Stellung zu nehmen. In diesem Zusam
menhang obliegt es der Klägerin ledig
lich, in stichhaltiger Weise darzulegen,
aus welchen Gründen die Entscheidung
der Kommission durch eine erhebliche
Beeinträchtigung ihrer Stellung auf dem
betreffenden Markt ihre berechtigten
Interessen verletzen könnte.

(vgl. Randnrn. 51-53, 56)

2. Eine Nichtigkeitsklage einer Unterneh
mensvereinigung, die nicht Adressat der
angefochtenen Handlung ist, ist nur in
zwei Fällen zulässig. Der erste liegt vor,
wenn die Vereinigung bei der Erhebung
ihrer Klage an die Stelle von einem oder
mehreren ihrer von ihr vertretenen
Mitglieder getreten ist und ihre Mit
glieder selbst eine zulässige Klage hätten
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erheben können. Der zweite Fall ist
gegeben, wenn besondere Umstände
vorliegen, wie etwa die Rolle, die eine
solche Vereinigung in einem Verfahren
hätte spielen können, das zum Erlass des
Rechtsakts geführt hat, dessen Nichtig
erklärung beantragt wird.

Bei der bloßen Tatsache, dass die Kläge
rinnen eine Beschwerde bei der Kom
mission erhoben sowie mit dieser einen
Briefwechsel und Gespräche hierzu ge
führt haben, handelt es sich nicht um
besondere Umstände, die ausreichen,
um sie aus dem Kreis aller übrigen
Personen herauszuheben und für sie
eine Klagebefugnis gegen eine allge
meine Beihilferegelung zu begründen.

Insofern genügt der Umstand, dass eine
Vereinigung während des Verfahrens
nach den Bestimmungen des Vertrages
über staatliche Beihilfen bei der Kom
mission vorstellig wird, um die kollekti
ven Interessen ihrer Mitglieder zu
vertreten, ohne dass ihre Rolle über die
Ausübung der Verfahrensrechte hinaus
geht, die den Betroffenen nach Artikel 88
Absatz 2 EG zustehen, für sich nicht, um
die Klagebefugnis der Vereinigung zu
begründen.

(vgl. Randnrn. 65-69, 73)
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